
RiStBV: 21 Umgang mit behinderten Menschen

21  Umgang mit behinderten Menschen 
 
(1) Behinderten Menschen ist mit besonderer Rücksichtnahme auf ihre Belange zu begegnen.

(2) Im Hinblick auf die Ausübung des Wahlrechts nach § 186 Absatz 1 GVG teilt der Staatsanwalt mit 
Erhebung der öffentlichen Klage in geeigneter Form eine ihm bekanntgewordene Hör- oder 
Sprachbehinderung mit.

(3) 1Es empfiehlt sich, hörbehinderte Personen zur Wiederholung dessen zu veranlassen, was sie von 
Fragen, Zeugenaussagen oder mündlichen Erörterungen verstanden haben. 2Wenn sie auch mit 
technischen Hilfsmitteln zu einer Wiederholung nicht in der Lage sind oder von ihrem Wahlrecht nach § 186 
Absatz 1 GVG keinen Gebrauch gemacht haben, ist darauf hinzuwirken, dass eine die Verständigung 
ermöglichende Maßnahme nach § 186 Absatz 2 GVG ergriffen wird.

(4) Bei Vernehmungen von geistig behinderten oder lernbehinderten Zeugen empfiehlt es sich, in 
geeigneten Fällen darauf hinzuwirken, dass nach Möglichkeit eine Vertrauensperson des Behinderten an 
der Vernehmung teilnimmt, die in der Lage ist, sprachlich zwischen diesem und dem Vernehmenden zu 
vermitteln.

(5) Bei Vernehmungen von hör- oder sprachbehinderten Beschuldigten, Verurteilten oder 
nebenklageberechtigten Personen im vorbereitenden Verfahren soll, sofern dies zur Ausübung der 
strafprozessualen Rechte dieser Personen erforderlich ist, der Staatsanwalt darauf hinwirken, dass ein 
Dolmetscher oder Übersetzer herangezogen wird.


